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P R E S S E M I T T E I L U N G
 
Sprockhöveler Schiedspersonen folgten Einladung von Bürgermeister Dr. 
Walterscheid 
 
Bürgermeister Dr. Walterscheid hat alle drei Sprockhöveler Schiedspersonen wieder 
einmal eingeladen, um die Kooperation und Kommunikation zu intensivieren. 
 
Am 26.01. waren dann Schiedsfrau Dorothea Düsterloh (zuständig für Nieder- und 
Obersprockhövel), Dr. Jochen Pleines (zuständig für Haßlinghausen und Hiddinghausen) 
sowie Schiedsfrau Martina Schwieren (zuständig für Herzkamp) zum gemeinsamen 
Gedankenaustausch im Rathaus. 
 
Einhellig wurde – wie schon beim ersten Treffen dieser Art im Sommer 2008 - festgestellt, 
dass die Anzahl der Schiedsfälle in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Überwiegend 
geht es in den Schiedsfällen um Nachbarschaftsstreitigkeiten. 
 
****************************************************************************************************** 
Allgemeine Informationen zum Thema „Schiedsperson“: 
 
Die Schiedspersonen werden vom Rat der Stadt auf die Dauer von fünf Jahren gewählt 
und nach der Wahl von der Leitung des zuständigen Amtsgerichtes bestätigt. Ihr Amt 
versehen die Frauen und Männer, die im Regelfall zwischen 30 und 70 Jahre alt und ihrer 
Persönlichkeit nach zur Streitschlichtung besonders befähigt sind, ehrenamtlich. 
Der Gang zum Schiedsamt ist nicht immer vorgeschrieben, aber oft der schnellste Weg, 
um eine Auseinandersetzung unbürokratisch und kostensparend beizulegen. 
In bestimmten Streitfällen jedoch muss man, ehe man sich an das Gericht wendet, zum 
Schiedsamt, und zwar in sogenannten Privatklagesachen. Dies sind z.B. 
Hausfriedensbruch, Beleidigung, Verletzung des Briefgeheimnisses, leichte und 
fahrlässige Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. 
Die Kosten des Verfahrens sind nicht hoch: die Gebühr für die Schiedsverhandlung 
beträgt 10,- €, wird ein Vergleich geschlossen: 25,- €. 
 
 
 
Das Foto zeigt (von links): Herr Dr. Pleines, Frau Schwieren, Frau Düsterloh, 
Bürgermeister Dr. Walterscheid 
 


